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Ermittlung der UVP-Pflicht 
 
 

Behörde: Untere Immissionsschutzbehörde 
Landratsamt Main-Spessart 

Vorhabenstyp: 

Erweiterung der bestehenden Heizzentrale durch die Er-
richtung von zwei Holzhackschnitzelkesseln mit jeweils 
1.282 kW Feuerungswärmeleistung und vier Gasheiz-
kesseln mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von 
5.182 kW. 

Vorhabensträger: 
 

Bezirk Unterfranken 

Lage des Vorhabens (Fl.-Nrn./Ge-
markung) 

Fl.-Nr. 2068 der Gemarkung Lohr am Main  

vom Vorhabensträger vorgelegte 
Unterlagen 

Ausführungen zur Umweltverträglichkeitsprüfung befin-
den sich im Plansatz zum Genehmigungsantrag vom 
30.03.2023. 

 
 
I. Beschreibung des Vorhabens 
 
Der Bezirk Unterfranken beabsichtigt die Sanierung der bestehenden Heizanlage des Bezirks-
krankenhauses in Lohr auf der Fl.Nr. 2068 Gemarkung Lohr am Main. Derzeit sind ein Holz-
hackschnitzelkessel mit 850 kW und zwei mit Gas befeuerte Kessel mit einer Nennleistung 
von jeweils ca. 2.800 kW vorhanden.  
 
Künftig ist die Errichtung von zwei Holzhackschnitzelkesseln mit jeweils 1.282 kW Feuerungs-
wärmeleistung für die Abdeckung der Grundlast vorgesehen. Hierfür werden zwei Kamine mit 
einer Höhe von 21,7 m errichtet. Die Spitzenlast soll durch vier Gasheizkessel mit einer Ge-
samtfeuerungswärmeleistung von 5.182 kW abgedeckt werden. Hierfür werden vier Kamine 
mit einer Höhe von 20,7 m errichtet. 
 
Die geplante Anlage ist ganzjährig in Betrieb.  
 
Auflistung der geplanten Wärmeerzeuger:  
 

Bauart: Nennleistung: Feuerungswärmeleistung: 

Gasheizkessel 1 1.600 kW 1.720 kW 

Gasheizkessel 2 1.600 kW 1.720 kW 

Gasheizkessel 3 620 kW 667 kW 

Gasheizkessel 4 1.000 kW 1.075 kW 

Biomasseheizkessel 1 1.200 kW 1.282 kW 

Biomasseheizkessel 2 1.200 kW 1.282 kW 

Summe:  7.220 kW 7.746 kW 

 
Die Anlieferung der Hackschnitzel erfolgt mittels Lkw, der den vorgesehenen Lagerbunker mit 
einem Netto-Fassungsvermögen von 130 m³ durch das Abkippen eines Containers befüllt. 
Entsprechend ergibt sich eine maximale Lagermenge von 32,5 t. Der Lagerbunker befindet 
sich unterirdisch mit zwei bodengleichen Toren mit Hydraulikantrieb. Von dem Lagerbunker 
ausgehend werden die Holzhackschnitzel über einen Schubboden im Bunkerboden und an-
schließend über senkrecht und waagrecht verlaufenden Schnecken zu den Brennkesseln be-
fördert.  
Die gewählte Kesseltechnologie verfügt über einen Stufen-Vorschub-Rost, welcher eine beru-
higte Verbrennung mit geringen Staubwerten ermöglicht. Für die Ansteuerung des Vorschub-
rostes soll ein Öl-Hydraulikaggregat zum Einsatz kommen. 
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Bei den Biomassekesseln erfolgt die Ascheabscheidung an insgesamt drei Stellen. Der größte 
Ascheanteil wird im Kessel selbst mittels der Unterrostentaschung elektromechanisch abge-
schieden. Im zweiten Schritt erfolgt eine Entaschung der leichteren Aschepartikel aus dem 
Abgasstrom mittels Zyklonabscheider. Eine finale Entstaubung findet über den dem Ab-
gasstrom nachgeschalteten Elektrofilter statt. 
 
Bei den Gaskesseln kommen Gas-Gebläsebrenner zum Einsatz. Die Brennstoffzufuhr erfolgt 
direkt über das Gasversorgungsnetz des Energieversorgers.  
 
Zur Ertüchtigung sind zudem umfangreiche Baumaßnahmen am Gebäude der Heizzentrale 
erforderlich.  
 
Mit Schreiben vom 30.03.2023 stellte der Bezirk Unterfranken den entsprechenden immissi-
onsschutzrechtlichen Antrag. Dieser wurde am 05.04.2023, 20.04.2023, 23.08.2023, 
25.08.2023, 30.08.2023, 13.09.2023, 26.09.2023 und 20.02.2024 um erforderliche Informati-
onen und Unterlagen ergänzt. Am 10.04.2024 wurde der Antrag schließlich dahingehend ge-
ändert, dass die baurechtliche Brandschutzprüfung nicht durch die Bauaufsichtsbehörde, son-
dern durch einen externen Prüfsachverständigen erfolgen soll, sodass der vollständige Antrag 
am 10.04.2024 vorlag.  
 
Die mit Schreiben vom 30.03.2023 beantragte Sanierung der Heizzentrale überschreitet mit 
den zwei Holzhackschnitzelkesseln erstmals die für die immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gungsbedürftigkeit maßgebende Leistungsgrenze in Höhe von 1 MW Feuerungswärmeleis-
tung. Gemäß § 4 BImSchG i. V. m. § 1 Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. 
BImSchV) und Nr. 1.2.1 des Anhangs 1 zur 4. BImSchV bedarf die gesamte Anlage einer 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. 
  
Wegen der Zuordnung des Vorhabens in Nr. 1.2.1 von Anhang 1 zur 4. BImSchV zu „V“ war 
ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren gem. § 19 BImSchG durchzuführen. 
 

II. UVP-Pflicht allgemein 
 
Für das Vorhaben ist eine standortbezogene Vorprüfung zur Feststellung der Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich [§ 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Abs. 
4 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i. V. m. § 7 Abs. 2 UVPG i.V.m. Nr. 
1.2.1 Anlage 1 zum UVPG]. 
 
III. Ergebnis der Vorprüfung 
 
Die überschlägige Prüfung hat ergeben, dass besondere örtliche Gegebenheiten gemäß den 
in Anlage 3 zum UVPG Nummer 2.3 aufgeführten Schutzkriterien nicht vorliegen. Insbeson-
dere befinden sich gemäß gutachterlicher Stellungnahme zur Stickstoffdeposition keine FFH-
Gebiete im Einwirkungsbereich der Anlage. 
 
Mithin werden keine besonderen örtlichen Gegebenheiten gem. den in Anlage 3 Nr. 2.3 zum 
UVPG aufgeführten Schutzkriterien von dem Vorhaben berührt. Eine Pflicht zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht nicht. 
 
Die im Rahmen des Genehmigungsverfahrens beteiligten Stellen und Fachbehörden haben 
die Unterlagen und Stellungnahmen des Betreibers insbesondere auch hinsichtlich der Vor-
prüfung nach UVPG geprüft und zugestimmt. 
 
Diese Feststellung wird hiermit öffentlich bekannt gegeben (§ 5 Abs. 2 UVPG). Sie ist nicht 
selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG). 
 
Karlstadt, 16.08.2024 
Landratsamt Main-Spessart  
 
gez. Zink 


